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RS OGH 1983/5/11 3Ob70/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1983

Norm

AO §55d

ZPO §269

Rechtssatz

Wurde die Überwachung des Liquidationsausgleiches auf Antrag des Sachwalters nach § 55 d AO für beendet erklärt,

und dies unter gleichzeitiger Veranlassung der Löschung der gemäß § 55 b AO vollzogenen Anmerkungen der

Überwachung öffentlich bekannt gemacht, ist dies eine bei Gericht offenkundige Tatsache.
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